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Satzung zur Änderung der Satzung der Landeshauptstadt 
München über die Herstellung und Bereithaltung von  
Abstellplätzen für Fahrräder 
(Fahrradabstellplatzsatzung – FabS)

vom 19. Mai 2026

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 
797, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.12.2025 (GVBl. S. 637) und Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 23.12.2025 (GVBl. S. 657), durch 
Gesetz vom 23.12.2025 (GVBl. S. 667) und durch Gesetz vom 
23.12.2025 (GVBl. S. 699), folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung der Landeshauptstadt München über die Herstel-
lung und Bereithaltung von Abstellplätzen für Fahrräder (Fahr-
radabstellplatzsatzung – FabS) vom 26.06.2020 (MüABl. S. 406), 
wird wie folgt geändert:

Die Anlage zur Satzung, ausgefertigt am 26.06.2020, wird 
durch folgende Anlage ersetzt:

„Anlage zur Satzung der Landeshauptstadt München 
über die Herstellung und Bereithaltung von Abstellplätzen 
für Fahrräder (Fahrradabstellplatzsatzung – FabS) 
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5.8 Hallenbad mit Besucherplätzen 
 
 

1 Abstellplatz je 10 Kleiderablagen, 
zusätzlich 1 Abstellplatz je  
30 Zuschauerplätze  
 

5.9 Tennisplatz, Squashanlage o.ä.  
ohne Besucherplätze 
 

1 Abstellplatz je 1 Spielfeld  

5.10 Tennisplatz, Squashanlage o.ä. mit 
Besucherplätzen 
 

1 Abstellplatz je 1 Spielfeld, zusätzlich 
1 Abstellplatz je 30 Zuschauerplätze 

5.11 Minigolfplatz 
 

6 Abstellplätze je Minigolfanlage  

5.12 Kegel- und Bowlingbahn 1 Abstellplatz je Bahn  
 

5.13 Fitnesscenter  1 Abstellplatz je 20 m2 Sportfläche  
 

5.14 Sauna (gewerblich)  
 

1 Abstellplatz je 50 m2 Saunafläche 

6 Gaststätte und Beherbergungsbetrieb 
 

6.1 Gaststätte  
 
Freischankfläche, soweit insgesamt 
größer als 100 m2 
 
 
 
Kantine 

1 Abstellplatz je 10 m2 Gastfläche  
 
1 Abstellplatz je 20 m2 Freischankfläche  
(Freischankfläche < 100 m2 sowie bei 
Wechselnutzung mit Gaststätte:  
kein eigener Abstellplatzbedarf) 
 
Bei ausschließlicher Nutzung durch die 
Beschäftigten kein eigener 
Abstellplatzbedarf 
 

6.2 Spiel- und Automatenhalle, sonst. 
Vergnügungsstätten 
 
Billard-Salon 
 

1 Abstellplatz je 20 m2 NUF1) 

 
 
1 Abstellplatz je 50 m2 NUF1) 

 
6.3 Hotel, Pension, Kurheim und andere 

Beherbergungsbetriebe 
 

1 Abstellplatz je 30 Betten,  
bei Restaurantbetrieb Zuschlag nach 
Ziffer 6.1 oder 6.2  
 

6.4 Jugendherberge 1 Abstellplatz je 10 Betten  
 

7 Krankenanstalt 
 

7 Krankenanstalt 
 

1 Abstellplatz je 20 Betten 

8 Schulen, Betreuungs- und Fördereinrichtungen 
 

8.1 Schule, Berufsschule, Berufsfachschule 
 

10 Abstellplätze je 1 Klasse 

8.2 Hochschule 1 Abstellplatz je 3 Studierende 
8.3 Tageseinrichtung für mehr als 12 Kinder 

 
2 Abstellplätze je Gruppe, jedoch 
mindestens 2 Abstellplätze  

8.4 Tageseinrichtung für bis zu 12 Kinder 
 

2 Abstellplätze  

8.5 Jugendfreizeitheim und dergl. 
 

1 Abstellplatz je 30 m2 NUF1) 
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§ 2
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 15.04.2026 beschlossen.

München, 19. Mai 2026		  Dominik Krause
		  Oberbürgermeister
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Verordnung zur Änderung der Verordnung
der Landeshauptstadt München über Beförderungs­
entgelte und Beförderungsbedingungen für den Verkehr 
mit Taxen (Taxitarifordnung)

vom 19. Mai 2026

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von § 51 
Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 08.08.1990 (BGBl. I S. 
1690), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.02.2026 (BGBl. 
2026, I Nr. 47) und § 11 Nr. 1 der Delegationsverordnung 
(DelV) vom 28.01.2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 12.01.2026 (GVBl. S. 26) und 
durch Verordnung vom 20.01.2026 (GVBl. S. 39) folgende Ver-
ordnung:

§ 1

Die Verordnung der Landeshauptstadt München über Beför-
derungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den  
Verkehr mit Taxen (Taxitarifordnung) vom 05.02.2021 (MüABl.  
S. 98), zuletzt geändert durch Verordnung vom 07.03.2024  
(MüABl. S. 220) wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„1Der Beförderungspreis setzt sich unabhängig von der Zahl 
der zu befördernden Personen aus dem Grundpreis zuzüglich 
mindestens einer Schalteinheit des Kilometer- bzw. des Warte-
zeitpreises und den Zuschlägen zusammen.

a) Der Mindestfahrpreis
(Grundpreis + 1. Schalteinheit) beträgt

5,90 Euro

b) Der Kilometerpreis wird nach Schalt
einheiten von je 0,20 Euro angezeigt.

c) Der Kilometerpreis (Tarifstufe 1) beträgt 

bis einschließlich 7 km 0,20 Euro pro 
74,07 m, Umschaltgeschwindigkeit von 
14,44 km/h

über 7 km 0,20 Euro pro 80,00 m
Umschaltgeschwindigkeit von 15,6 km/h

2,70 Euro

2,50 Euro

d) Der Wartezeitpreis (Tarifstufe 2) –  
kunden- und verkehrsbedingt –  
beträgt je Stunde (0,20 Euro pro 18,46 s)

39,00 Euro

2. § 2 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„1Für folgende Fahrten gelten abweichend von den Absätzen 
1 und 2 jederzeit und unabhängig von Veranstaltungen oder 
Messen folgende Streckenfestpreise:

1. Flughafen München auf direktem Weg 
zur Zone Messe München

90,00 Euro

2. Zone Messe München auf direktem Weg 
zum Flughafen München

90,00 Euro

3. Flughafen München auf direktem Weg 
zur Zone Hauptbahnhof

96,00 Euro

4. Zone Hauptbahnhof auf direktem Weg 
zum Flughafen München

96,00 Euro

5. Zone Messe München auf direktem Weg 
zur Zone Hauptbahnhof

41,00 Euro

6. Zone Hauptbahnhof auf direktem Weg 
zur Zone Messe München

41,00 Euro

2Die Zuschlagsregelungen des § 3 sind anzuwenden. 3Be-
stimmt der Fahrgast einen anderen Weg zum Fahrziel, be-
rechnet sich das Beförderungsentgelt nach den Absätzen 1 
und 2.“

3. § 2a Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„¹Bei Fahrten auf vorherige Bestellung mit vereinbartem Ab-
fahrts- und Zielort sind abweichend von dem Beförderungs-
entgelt nach § 2 Abs. 1 bis 3 weitere Festpreise nach der 
Maßgabe der folgenden Absätze zulässig. ²Die vorherige Be-
stellung kann insbesondere telefonisch oder per Smartphone-
anwendung („App“) erfolgen. 3Bei der vorherigen Bestellung 
müssen zuschlagspflichtige Umstände nach § 3 abschließend 
benannt werden.“

4. § 2a Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„¹Der vereinbarte Festpreis nach Abs. 1 Satz 1 darf höchstens 
30 Prozent nach oben und 10 Prozent nach unten von dem 
Beförderungsentgelt nach § 2 Abs. 1 Satz 1 lit. a bis c abwei-
chen („Tarifkorridor“).“ 

5. § 3 Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Abweichend von § 2 Abs. 1 beträgt der Zuschlag ab dem  
5. Fahrgast unabhängig von der Gesamtzahl der beförderten 
Personen, auch bei den in § 2 Abs. 3 und § 2a genannten 
Festpreisen, pauschal 10,00 Euro.“

§ 2 Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am 01.07.2026 in Kraft.

Der Stadtrat hat die Verordnung am 29.04.2026 beschlossen.

München, 19. Mai 2026		  Dominik Krause
		  Oberbürgermeister

Bekanntmachung
über den Erlass des Bebauungsplanes mit Grünordnung 
Nr. 1956a
der Landeshauptstadt München
Orleansstraße (südöstlich),
Höhe Spicherenstraße (südwestlich),
Bahnlinie München – Rosenheim (nordwestlich),
Höhe Elsässer Straße (nordöstlich)

vom 13. Mai 2026

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat für das oben 
bezeichnete Gebiet am 17.12.2025 den Bebauungsplan mit 
Grünordnung Nr. 1956a als Satzung beschlossen.
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung nach  
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
Der Bebauungsplan mit Grünordnung, der im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt wurde, wird mit  
Begründung vom Tag der Veröffentlichung dieser Bekannt
machung an zu jedermanns Einsicht beim Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, Hochhaus, Blumenstraße 28b, 
während der Dienststunden (Montag – Donnerstag von  
9.30 Uhr bis 15.00 Uhr, Freitag 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr) bereit-
gehalten. Außerhalb dieses Zeitraumes können Termine zur 
Einsichtnahme vereinbart werden (Tel. 233-24994). Auf Ver-
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langen wird über den Inhalt des Bebauungsplanes mit Grün-
ordnung Auskunft gegeben.

Hinweis gemäß § 44 BauGB:
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB hingewiesen.
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den  
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender
jahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Unbeachtlich werden
1.	�eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form
vorschriften,

2.	�eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.	�nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des vorstehenden Bebauungsplanes mit Grünordnung schrift-
lich gegenüber der Landeshauptstadt München (Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung) unter Darlegung des die Ver-
letzung oder den Mangel begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

Erläuternder Hinweis:
Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird der Flächennutzungs-
plan im Wege der Berichtigung an den Bebauungsplan ent-
sprechend angepasst.

München, 13. Mai 2026		  Dominik Krause
		  Oberbürgermeister

Bekanntmachung des Umlegungsausschusses
der Landeshauptstadt München
Umlegungsplan Nr. 79 – Änderung
„Zschokke-, Westendstraße”
Inkrafttreten des geänderten Umlegungsplanes

(Bekanntmachung nach § 71 des Baugesetzbuches – BauGB)

Der am 16.04.2026 mit dem Beschluss des Umlegungsaus-
schusses aufgestellte und geänderte Umlegungsplan Nr. 79 
„Zschokke-, Westendstraße“ ist mit Ablauf des 21.05.2026 für 
alle Grundstücke unanfechtbar geworden.
Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 72 Abs. 1 BauGB 
der bisherige Rechtszustand durch den im Umlegungsplan 
vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekannt
machung schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in 
den Besitz der zugeteilten Grundstücke ein.
Die Berichtigung des Grundbuches und des Liegenschafts
katasters wird veranlasst.

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit des Umlegungs-
planes kann binnen eines Monats nach seiner Bekanntgabe 

Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich – 
möglichst in doppelter Ausfertigung – oder zur Niederschrift 
bei der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der Lan-
deshauptstadt München, Kommunalreferat, GeodatenService, 
Denisstraße 2, 80335 München, einzulegen. Am letzten Tag 
des Fristablaufes steht nach Dienstschluss zur Einlegung des 
Widerspruches der Sonderbriefkasten im Rathaus, Marien-
platz 8 (neben dem Auskunftsschalter am Eingang Fischbrun-
nen), zur Verfügung, in den noch bis 24.00 Uhr der Wider-
spruch zur Wahrung der Frist eingeworfen werden kann.
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in an-
gemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann 
der Verwaltungsakt durch Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung angefochten werden. Über den Antrag entscheidet das 
Landgericht München I, Kammer für Baulandsachen. Der An-
trag kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung 
des Widerspruches gestellt werden, außer wenn wegen be-
sonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
Der Antrag ist bei der Geschäftsstelle des Umlegungsaus-
schusses einzureichen. Er muss den Antragssteller, den An-
tragsgegner (Landeshauptstadt München, Umlegungsaus-
schuss) und den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er 
sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der Verwaltungs-
akt angefochten wird und einen bestimmten Antrag enthalten. 
Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel an-
geben, die zur Rechtfertigung des Antrages dienen.

München, 22. Mai 2026	 Kommunalreferat 
	 GeodatenService
	� Geschäftsstelle des  

Umlegungsausschusses
	 Christoph Springer
	 Leiter der Geschäftsstelle

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Augustenstr. 1
Gemarkung/Flurnr. /Stadtbezirk: Sektion IV,  
Fl. Nr. 5848/0, Stadtbezirk 3
Nutzungsänderung der 5 Arztpraxen und der 2 Dach­
geschosswohnungen – Jetzt: Nutzungsänderung  
Wohnungen in Arztzpraxen und Dachgeschossausbau in 
Wohnungen (Augustenstr. 1/ Karlstr. 52)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.05.2026, Az. -1.201-2026-3437-22, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen, Nebenstimmungen und 1 Abweichung erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 5808, 5846 und 5847, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211 einsehen. Falls  
Sie Akten einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die  
E-Mailadresse plan.ha4-22@muenchen.de.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 26. Mai 2026	 Referat für Stadtplanung 
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Johann-Clanze-Str. 36a - 38
Gemarkung: Sektion V Fl.Nr.: 8939/25 /Stadtbezirk: 7
0365 – Wohnanlage und Erweiterung Johann Clanze – 
VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 19.05.2026, Az. 6024-1.7-2026-5039-23, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Die gestellten Fragen wurden positiv beantwortet. Es wurden 
Befreiungen wegen Überschreitung und Abrücken von der 
Baulinie an der Johann-Clance-Straße in Aussicht gestellt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 8939/19, 8939/20 und 8939/23, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 71 Satz 4 
i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
digital einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen,  
wenden Sie sich bitte an die E-Mailadresse  
plan.ha4-23@muenchen.de  bzw. Telefonnummer 233 - 
25020.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 21. Mai 2026	� Referat für Stadtplanung 		
und Bauordnung

	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Friedenheimer Str. 152
Gemarkung: Laim Fl.Nr.: 369/27/Stadtbezirk: 25
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage –  
VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 26.05.2026, Az. 6024-1.7-2026-1207-23, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Die Fragen zur planungsrechtlichen Zulässigkeit wurde nega-
tiv beantwortet.
Lediglich eine Frage zur Überschreitung der Baulinie wurde 
für ein ansonsten zulässiges Bauvorhaben positiv beantwor-
tet.
Zudem wurden Baumfällungen für ein ansonsten zulässiges 
Bauvorhaben in Aussicht gestellt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 369/20, 369/26, 369/28, 369/8, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 71 Satz 4 
i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
digital einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen,  
wenden Sie sich bitte an die E-Mailadresse  
plan.ha4-23@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 
25020.
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 27. Mai 2026	 Referat für Stadtplanung 
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Von-der-Pfordten-Str. 11 
Gemarkung: Laim Fl.Nr.: 231/29 /Stadtbezirk: 25
Neubau eines Mehrfamilienhauses und Tiefgarage –  
VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 26.05.2026, Az. 6024-1.7-2026-633-23, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Die gestellten Fragen wurden überwiegend positiv beantwor-
tet. 

Den Nachbarn Fl.Nr. 231, 231/19, 231/28, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 
66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbescheides zuzu-
stellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im  
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
digital einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen,  
wenden Sie sich bitte an die E-Mailadresse  
plan.ha4-23@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 
25020.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 19. Mai 2026	 Referat für Stadtplanung		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Spitzwegstr. 6
Gemarkung: Sektion V Fl.Nr.: 9546/0 /Stadtbezirk: 6
Abbruch von 3 bestehenden Balkonen  
und Neubau von 2 Balkonanlagen –  
ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.23-2026-229-23

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 27.05.2026, Az. 6024-1.232-2026-4663-23, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen und einer Abweichung erteilt.

Die Abweichung betrifft die Nichteinhaltung der Abstandsflä-
chen zum Nachbargrundstück Fl.Nr. 9544/2.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 9543, 9555/22, 9547, 9545 sowie 
9544/2, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentü-
mern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission digital einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen 
wollen, wenden Sie sich bitte an die E-Mailadresse  
plan.ha4-23@muenchen.de  bzw. Telefonnummer 233 - 
25020.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München
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per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 26. Mai 2026	 Referat für Stadtplanung
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Maria-Theresia-Str. 26
Gemarkung: Bogenhausen, Flurnr.: 251/2, Stadtbezirk: 13
Vorhaben: Erweiterung Penthouse (Terrassengeschoss) 
um den Anbau eines Wintergartens

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 22.05.2026, Az. 1.23-2026-3080-31, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Ne-
benstimmungen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art.66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Die Nachbarzustellung 
wird gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO in pflichtgemäßer Er-
messensausübung aufgrund der großen Anzahl an Nachbarn 
(mehr als 20 Miteigentümer) entsprechend Art. 66 Abs. 2 Satz 
4 BayBO durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt München ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO). Die 
Nachbarn haben die Möglichkeit, ent- sprechend der Rechts-
behelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 307 oder digital ein
sehen. Vereinbaren Sie bitte einen Termin für Akteneinsicht 
unter der E-Mailadresse plan.ha4-31@muenchen.de bzw.  
Telefonnummer 233 – 24355 oder kontaktieren Sie uns für 
eine digitale Einsicht, per E-Mail.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 22. Mai 2026	� Referat für Stadtplanung  
und 	 Bauordnung

	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Sulzer-Belchen-Weg 29 
Gemarkung Trudering/Flurnr. 613/0 /Stadtbezirk: 15
Vorhaben: Neubau drei durch eine doppelschalige  
Kommunwand getrennte Häuser mit den dazugehörigen 
Carports

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.05.2026, Az. 1.23-2026-3600-32, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und Nebenstimmungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
umliegenden Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Ver
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 21. Mai 2026	 Referat für Stadtplanung
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Tangastr.
Gemarkung Trudering /Flurnr. 509/86 + 509/90 + 509/91 /
Stadtbezirk: 15
Vorhaben: Neubau eines Doppelhauses (2 WE)  
mit zwei Garagen 
– ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.23-2024-2713-32

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 27.05.2026, Az. 6024-1.232-2026-5502-32, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiun-
gen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die umlie-
genden Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Ver
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 
24598.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

München, 27. Mai 2026	 Referat für Stadtplanung 
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Riesenfeldstr. 50a
Gemarkung Milbertshofen/Flurnr. 348/22/Stadtbezirk: 11
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 8 Wohneinheiten 
und Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 19.05.2026, Az. 1.23-2026-5112-41, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: Fl.Nr. 348/15, Fl.Nr. 348/19, Fl.Nr. 347/12, 
Fl.Nr. 347, FlNr. 348/13 und Fl.Nr. 348/18, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 540, oder digital ein-
sehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-41@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 22236.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 19. Mai 2026	� Referat für Stadtplanung 		
und Bauordnung

	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Reginoltstr. 19
Gemarkung/Flurnr. /Stadtbezirk: Feldmoching / 1411/42 / 
24
Neubau eines Dreispänners, Reginoltstraße 19,  
80933 München
Flur-Nr. 1411/42, Gemarkung Feldmoching

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 18.05.2026, Az. 6024-1.2-2025-16410-42, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen und Befreiungen erteilt.
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Den Nachbarn Fl.Nr.: 1411/43 (Reginoltstr. 17), Fl.Nr.: 1411/95 
(Max-Müllner-Str. 2), Fl.Nr.: 1411/96 (Reginoltstr. 21), Fl.Nr. 
1411/145 (Thurwieserstr. 5 + 7 + 9) und Fl.Nr.: 1411/268  
(Reginoltstr. 17a), die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, 
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau
genehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 525, oder digital ein-
sehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-42@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 24755.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 18. Mai 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Genehmigungs­
verlängerung eines Vorbescheides gemäß Art. 71 Satz 4 
i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Bodenstedtstr. 34 – 44
Gemarkung/Flurnr. /Stadtbezirk: Gemarkung Pasing, 
FlNr.1292/2, Fl.Nr.1292/3, Fl.Nr. 1292/8, Fl.Nr.1297/0,  
Fl.Nr. 1298/0 und Fl.Nr. 1299/0, 21. Stadtbezirk
Neubau von 7 Wohn- und Geschäftshäusern mit  
(teilweise) großflächigem Einzelhandel und Kindertages­
stätte sowie 1- bzw. 2-geschossiger Tiefgarage –  
(Bodenstedtstr. 34-44, Landsberger Str. 475-479) –  
VORBESCHEID – GENEHMIGUNGSVERLÄNGERUNG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 19.05.2026, Az. 6024-1.7-2025-17146-43, wurde 
die Genehmigungsverlängerung für den Vorbescheid für das 
oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 1295/0, Fl.Nr. 1296/0, Fl.Nr. 1294/0, Fl.Nr. 
1292/9, Flr.Nr. 1292/4 und Fl.Nr. 1299/2, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 
66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbescheides zuzu-
stellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Ei-
gentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 423, oder digital einsehen. Falls Sie 
Akten digital einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die  
E-Mailadresse plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefon-
nummer 089 233 - 790233.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 19. Mai 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Heimburgstr. 1d
Gemarkung Pasing / Flurnr. 364/9 / Stadtbezirk: 21
Umbau und Aufstockung eines Bestandsgebäudes – 
VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 22.05.2026, Az. 6024-1.7-2026-6595-43, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 364/18, Fl. Nr.: 363/4, Fl.Nr.: 364/5 und 
Fl.Nr.: 364/10 , die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfer-
tigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vor-
genannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mitei-
gentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
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hauptstadt München als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19 digital einsehen. Falls Sie Akten digital ein-
sehen wollen, wenden Sie sich bitte an die E-Mailadresse 
plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233-26420.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 22. Mai 2026	 Referat für Stadtplanung		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Landsberger Str. 462 
Gemarkung Pasing /Flurnr.1216/8/Stadtbezirk: 21
Neubau eines Studentenwohnheims mit Tiefgarage – 
VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 27.05.2026, Az. 1.7-2025-21378-43, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 1216/9 und Fl.Nr. 1216/11die dem Vorha-
ben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 424 bzw. 425, oder digital einsehen. 
Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie sich bitte 
an die E-Mailadresse plan.ha4-43@muenchen.de

bzw. Telefonnummer 233 - 21501, 233- 20480, oder 233-
25000.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 27. Mai 2026 	 Referat für Stadtplanung 
	 und Bauordnung 
	 HA IV - Lokalbaukommission
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Die Landeshauptstadt München beabsichtigt,  
die Trägerschaft zum Betrieb einer Kombieinrichtung  
im Sinne der Kooperativen Ganztagsbildung  
in städtischen Schulgebäuden an freigemeinnützige  
und sonstige Träger zu übertragen:

Für den folgenden Standort sind bedarfsgerechte Plätze im 
Grundschulalter zu schaffen:

•	� Kooperative Ganztagsbildung an der Staatlichen 
Grundschule
Am Lerchenauer Feld 
(Adresse noch nicht bekannt)
Die Baufertigstellung ist geplant für das ll. Quartal 2027 mit 
voraussichtlicher Inbetriebnahme zum 01.09.2027.
Der Neubau ist gebaut nach dem Münchner Lernhauskon-
zept und im Rahmen des Standardraumprogrammes.
Baulich sind maximal 4-Züge vorgesehen. 
Verpflegung: Die aktuelle Planung sieht das Verpflegungs-
system Cook & Serve (C&S) vor und es werden voraussicht-
lich alle am Standort ansässigen Institutionen (Grundschule 
und Gymnasium) über die Versorgungsküche durch einen 
Pächter versorgt. Die Organisation und Abrechnung des mo-
natlichen Verpflegungsgeldes erfolgt durch den Träger.

Mit dem Hintergrund des Rechtsanspruchs auf Ganztags
betreuung für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/2027 
steht die Landeshauptstadt München in der Verantwortung, 
ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für Grund-
schulkinder auszubauen. Anspruchsberechtigt sind Kinder, 
die ab dem Schuljahr 2026/2027 die erste Klassenstufe besu-
chen. Der Anspruch wird sodann stufenweise auf die folgen-
den Klassenstufen ausgeweitet, sodass ab dem Schuljahr 
2029/2030 alle Schulkinder der ersten bis vierten Klassenstufe 
einen Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung von 
mindestens 8 Stunden haben.
Unabhängig davon, erhalten Kinder an Grundschulen mit 
Kombieinrichtung im Sinne einer Kooperativen Ganztagsbil-
dung einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz.

Es gelten folgende aktuell gültige Bedingungen:

Die Grundschule und die Tageseinrichtung in Form einer 
Kombieinrichtung im Sinne einer Kooperativen Ganztagsbil-
dung nach dem BayKiBiG geht in den Betrieb, sobald der 
Freistaat die Schule als eigenständigen Standort eröffnet. Die 
Zahl der Klassen bzw. Kinder orientiert sich an den Anmel-
dungen aus dem Schulsprengel wie auch aus ggf. gebildeten 
Vorläuferklassen aus anderen Grundschulen. Sobald die je-
weilige Grundschule startet, startet auch die Tageseinrichtung 
der Kooperativen Ganztagsbildung.

Der Betriebsbeginn ist parallel mit dem Beginn des Kinder
tageseinrichtungsjahres ab dem 01.09.2027 geplant.

Das Modell Kombieinrichtung wurde rückwirkend zum 1. Janu-
ar 2026 als Sonderform des Hortes gesetzlich verankert. Der 
Abschluss eines Modellvertrages ist nicht mehr erforderlich. 
Eine gemeinsame Bekanntmachung der Staatsministerien für 
Unterricht und Kultus sowie für Familie, Arbeit und Soziales ist 
in Vorbereitung. Bis zur Veröffentlichung können Sie die Kon-
ditionen weiter dem Text des Muster-Kooperationsvertrages 
entnehmen:
Unter folgendem Link können Sie den Muster-Kooperations-
vertrag einsehen:
https://stadt.muenchen.de/infos/kooperative-ganztags­
bildung.html. 

Derzeit besteht für die Tageseinrichtung der Kooperativen 
Ganztagsbildung eine freiwillige kommunale Förderung in 
Form eines Defizitausgleichs. Die Einzelheiten richten sich 
nach der Förderrichtlinie Münchner Kitaförderung – KoGa 

(MKf-KoGa) in der jeweils gültigen Fassung. Unter folgendem 
Link können Sie diese Richtlinie abrufen: 
https://stadt.muenchen.de/infos/kooperative-ganztags­
bildung.html.

Während der gesamten Vertragslaufzeit des Überlassungs-
vertrags muss die Förderung nach der MKf-KoGa für jeden 
Bewilligungszeitraum in der jeweils gültigen Fassung bean-
tragt und bewilligt werden.
Grundlage für die kostenfreie Überlassung des jeweiligen 
Standortes ist der Überlassungsvertrag zwischen der Landes-
hauptstadt München und dem jeweiligen Träger.
Der aktuelle Muster-Überlassungsvertrag ist abrufbar unter: 
https://stadt.muenchen.de/infos/kooperative-ganztags­
bildung.html. 
Die Landeshauptstadt München überlässt den Trägern die in 
dem Überlassungsvertrag vereinbarten Räume und Neben-
räume teilweise in gemeinschaftlicher zweckgemäßer Nut-
zung mit der Schule bzw. teilweise zur alleinigen Nutzung.

Sachleistungen, wie Räumlichkeiten, Einrichtungen, Ausstat-
tungen und Serviceleistungen werden den Trägern grundsätz-
lich unentgeltlich zur Verfügung gestellt, soweit diese vom je-
weils geltenden städtischen Standard umfasst sind. Diese 
Sachleistungen beziehen sich ausschließlich auf anrech-
nungsfähige Kosten, die nicht bereits durch die staatliche In-
vestitionskostenförderung erfasst wurden (vgl. Beschluss der 
Vollversammlung des Stadtrats vom 10.04.2019, Sitzungsvor-
lage Nr. 14-20 / V 14058).

Bei der Bewerbung ist im Finanzplan eine Auslastung von 
90% der Kinder (bezogen auf die zu erwartende Kinderzahl) 
und eine realistische Verteilung auf die Buchungszeiten
(rhythmisierte und flexible Variante) darzustellen. Eine trans-
parente und nachvollziehbare Berechnung ist abzubilden.

Die Träger dürfen keine Reduzierung bestehender Plätze in  
ihren Kindertageseinrichtungen im weiteren Umfeld (Stadtteil 
bzw. benachbarte Stadtteile) vornehmen, welche nicht durch 
die Einführung der Kooperativen Ganztagsbildung obsolet 
werden. 
Die Deckung des Betreuungsbedarfs im Schulsprengel muss 
gewährleistet sein.

Eine Bewerbung als Trägerverbund (mehrere kleine Träger) ist 
möglich.

Bei erfolgreicher Bewerbung verpflichten sich die Träger zur 
Durchführung der Einschreibung voraussichtlich im März 
2027.

Interessensbekundung:
Ihre Interessenbekundung zur Bewerbung, senden Sie bitte 
bis spätestens 24.06.2026 ausschließlich per E-Mail an  
a4.tav.koga@muenchen.de. Es gilt das Datum des Eingangs 
bei der Landeshauptstadt München.
Sie erhalten im Anschluss die Bewerbungsformulare über  
E-Mail.  

Bewerbung:
Für die Bewerbung sind ausschließlich die zugesendeten  
vorgegebenen Unterlagen zu verwenden. 
Die Bewerbungsformulare beinhalten: 
1. Vorblatt zur Bewerbung
2. mehrseitiges Bewerbungsformular

Die vollständige Bewerbung muss bis spätestens 23.07.2026 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und 
Sport, Grund-, Mittel-, Förderschulen und schulergänzende 
Bildungs- und Betreuungsangebote, Stabsstelle Kooperative 
Ganztagsbildung, Trägerauswahlverfahren KoGa, Bayerstraße 
28, 80335 München in der genannten Form unterschrieben 

https://stadt.muenchen.de/infos/kooperative-ganztagsbildung.html
https://stadt.muenchen.de/infos/kooperative-ganztagsbildung.html
https://stadt.muenchen.de/infos/kooperative-ganztagsbildung.html
https://stadt.muenchen.de/infos/kooperative-ganztagsbildung.html
https://stadt.muenchen.de/infos/kooperative-ganztagsbildung.html
https://stadt.muenchen.de/infos/kooperative-ganztagsbildung.html
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ausschließlich per E-Mail eingegangen sein. Es gilt das Datum 
des Eingangs. 

Alle Kosten, die im Zuge dieser Bewerbung entstehen, sind 
von den Bewerber*innen zu tragen und in keinem Fall erstat-
tungsfähig.

Ausschlusskriterien:
1. Ausschlusskriterium: 
Nichteinhaltung der Frist des Eingangs der Interessenbekun-
dung gemäß Veröffentlichung
2. Ausschlusskriterium: 
Nichteinhaltung der Frist des Eingangs bzw. der formalen  
Bewerbungsvoraussetzungen
3. Ausschlusskriterium:
Nichtdarstellung der geforderten Inhalte der Anlage 2 des 
Stadtratsbeschlusses Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 19307, 
insbesondere bei nicht ausreichender Darstellung des Punk-
tes 2.2, dass die Träger dauerhaft die volle Erfüllung der För-
dervoraussetzungen nach dem BayKiBiG (einschließlich Be-
triebserlaubnis etc.) die jeweils mit dem Freistaat Bayern 
vereinbart sind, einhalten.
4. Ausschlusskriterium:
Nichterreichung von mindestens 7,0 Punkten (gilt nicht für den 
Finanzplan) bei der Bewertung nach den vorgegebenen Aus-
wahlkriterien in jedem Teil des Auswahlverfahrens

Folgende Kriterien werden für die Bewertung der Bewerbung 
zugrunde gelegt:

Teil A für neue Bewerber*innen ohne Standort in Form einer 
Kombieinrichtung der Kooperativen Ganztagsbildung in  
München
•	� Pädagogik – Darstellung der Qualität unter Beachtung der 

einschlägigen Vorgaben und Ansätze
•	 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft
•	� Personalmanagement – Trägerstruktur und Organigramm 

der Träger im Vollausbau hinsichtlich Administration und 
gesetzlichen Vorgaben

Teil B für alle Bewerber*innen 
•	 Organisationskonzept (Betriebssicherung)
•	 Kooperation und Vernetzung
•	 Querschnittsaufgaben 
•	 Finanzplan

Die Zusagen erfolgen vorbehaltlich der Förderfähigkeit nach 
dem BayKiBiG sowie im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel der Landeshauptstadt München.

Das Staatliche Schulamt in der Landeshauptstadt München 
sowie das Sozialreferat der Landeshauptstadt München haben 
im Abstimmungsverfahren der Auswahlkommission eine bera-
tende Rolle.

Bitte beachten Sie, dass es sich die Landeshauptstadt Mün-
chen vorbehält, bei wesentlichen Veränderungen der Grund
lagen tatsächlicher oder rechtlicher Art von den hier bekannt-
gemachten Rahmenbedingungen abzuweichen.

Für weitere Auskünfte zum Auswahlverfahren wenden Sie sich 
bitte an Tel. 089/233-83948 oder per E-Mail: 
a4.tav.koga@muenchen.de. 

München, 20. Mai 2026 	 Referat für Bildung und Sport
	� Grund-, Mittel-, Förderschulen 

und schulergänzende Bildungs- 
und Betreuungsangebote

	� Stabsstelle Kooperative Ganz-
tagsbildung

	 RBS-A-4-StabKoGa

	 Trägerauswahlverfahren KoGa
	 Florian Kraus
	 Stadtschulrat
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Aufgebot verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten Sparkassenbücher der Stadt-
sparkasse München wurden als verlorengegangen gemeldet 
und deshalb das Aufgebotsverfahren beantragt:

ausgestellt von der Stadtsparkasse München

Sparkassenbuch-Nr.	 auf den Namen des Einlegers	

	
3001518715	 Botterbusch-Konjetzky  Vera
32091639	 Bucher Franz und Bucher  Hildegard
4000375685	 Bücklein Rudolf
66055161	 Czajka Hildegard
3002510570	 Eglseer Hannelore
4000409260	 Florstedt  Heiko
3002106056	 Grabmann  Dr.  Christine	
3002971871	 Hasani Avdyl
96363650	 Horndasch  Dagmar
3002560971	 Kröncke Marita
3000983985	 Lasetzky Tobias
97091094	 Mastaller  Oskar
71427975	 Meindl  Herta Maria Mathilde
3001862360	 Nadler Mathilde
901370098	 Pachmayr  Josephine
45314812	 Parge Hildegunde
4000057887	 Qin  Si
4000218026	 Rutschmann  Luca
4000218059	 Rutschmann  Nina
3001530637	 Stets Wolfgang
87075735	 von Sivers Dr. Moritz
112050505	 Weisath Isolde

Es wurde am 19.05.2026  verfügt, das Aufgebotsverfahren  
gemäß Art. 33 ff AGBGB durchzuführen. Die Inhaber der  
vorstehend aufgeführten Sparkassenbücher werden hiermit 
aufgefordert, ihre Rechte unter Vorlage der Urkunden ab 
19.05.2026  binnen drei Monaten, d.h. bis spätestens 
19.08.2026 bei der Stadtsparkasse München, Ungererstraße 
75, 80805 München, anzumelden. Urkunden, für welche 
Rechte innerhalb der gesetzten Frist nicht geltend gemacht 
werden, werden nach Ablauf dieser Frist für kraftlos erklärt.	
									      
	

München, 19. Mai 2026	 Stadtsparkasse München		
	 Direktion Prozesse und IT

Kraftloserklärung verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten, am 19.02.2026 als verloren 
aufgebotenen Sparkassenbücher, wurden mit Verfügung vom 
19.05.2026  für kraftlos erklärt, nachdem auf das erlassene 
Aufgebot innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist Rechte 
Dritter nicht geltend gemacht wurden:

ausgestellt von der Stadtsparkasse München

Sparkassenbuch-Nr.	 auf den Namen des Einlegers	

3001469612	 Ball  Hedwig
3002793309	 Böttcher  Stefanie
3001844723	 Christoph  Rudolf
23602386	 Eder  Helga
50326768	 Fette  Sandra
66324625	 Grundler  Sabine
903319556	 Hanser  Annette
20001624	 Ippisch  Johanna
24032815	 Krammer  Rainer
45302536	 Langer  Manfred
12041562	 Murr  Anneliese
15036478	 Nowak  Alfred
3000705354	 Palke  Walter
56314222	 Rotkäppchen Elterninitiative e.V.
3001451115	 Schade-Fleischmann  Hildegard
83080333	 Stelzner  Thomas
36512275	 Umbreit  Peter
31003916	 Vogelsberger  Andreas
3001085871	 Wagner Gertraud
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